
Beschlussvorlage Bürgerschaft 
 Vorlage Nr.: B 0011/2017 

öffentlich 
 

 

Titel: Annahme einer Spende für den Rückerwerb der Kepler-Bände Homer und 
Apollonius 
 
 

Federführung: 
 Senator und 2. Stellvertreter des OB und Leiter 
Amt 70  

Datum: 02.02.2017 

Bearbeiter: Berhrendt, Steffi 
Kunkel, Burkhard   

 
 

Beratungsfolge Termin  

OB-Beratung 13.03.2017  
OB-Beratung 12.06.2017  

 
 
 
 
Sachverhalt: 
Um drei wertvolle Bücher der ehemaligen Gymnasialbibliothek von dem New Yorker Antiquar 
Jonathan A. Hill zurückzuerwerben und sie der Hansestadt Stralsund zur Verfügung zu 
stellen, wurden sie im Jahr 2014 zunächst durch die Pommersche Volksbank eG angekauft. 
 
Über den Besitz der drei Bände besteht zwischen der Hansestadt Stralsund und der 
Pommerschen Volksbank eG ein Dauerleihvertrag mit Ankaufsoption (H 0036/2015).  
 
In § 1 Abs. 8 ist es der Leihnehmerin (Hansestadt Stralsund) jederzeit möglich, die Bände für 
ihre historischen Sammlungen zum Ankaufspreis zu erwerben. 
 
Nach eingehender Prüfung des Leihvertrages hatte die Rechtsabteilung am 13.01.2016 die 
Empfehlung ausgesprochen, den Erwerb der Bände so bald wie möglich zu realisieren. 
 
Nunmehr liegt eine Förderzusage über 12.889,16 € vor. Diese Mittel können im Jahr 2017 
abgefordert werden. Sie sollen für den Kauf zweier Bücher aus diesem Leihvertrag 
verwendet werden. 
 
  Homer: 4.199,84 € 
  Apollonius:  8.689,32 €  
 
Lösungsvorschlag: 
Die Hansestadt Stralsund nimmt die Spende in Höhe von 12.889,16 € an und schließt mit 
der Pommerschen Volksbank eG einen entsprechenden Kaufvertrag. 
 
 
Alternativen:  
Die Hansestadt Stralsund lehnt die Spende ab.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bürgerschaft beschließt: Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Förderung über 
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12.889,16 € anzunehmen und mit der Pommerschen Volksbank eG einen Kaufvertrag über 
die beiden genannten Bände aus der ehemaligen Gymnasialbibliothek abzuschließen.  
 
Finanzierung: 
Die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses hat keinerlei Auswirkungen auf den 
Haushalt. Es entstehen keine Kosten. 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
 

Gesamtkosten: 

Finanzierung 

Veranschlagung im aktuellen 
Haushaltsplan 

Produkt/Konto 

Über- oder außerplanmäßige Ausgabe: Deckung erfolgt aus Produkt/Konto: 
- MA 
- ME 

Folgekosten in kommenden Haushaltsjahren: 
Haushaltsjahr: 
Haushaltsjahr: 
Haushaltsjahr: 
Bemerkungen: 

  
 
Termine/ Zuständigkeiten:  
 
 
Annahme des Angebotes einer Zuwendung im Sinne des § 44 Abs. 4 KV M-V 
Finanzierungs- bzw. Förderungszusage 2017 
 
gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow 
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